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16, das Gebiet zu beitreten und zu begehen, ausgenommen sind 46
Grumlstückseigentümer und deren Beauftragte: | Befreiung

17. Flug- und Bootsmodelle zu betreiben: | Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach 3 53
18. zu Armen oder Tonübenragungs- oderTonwiedergabegeräte | SächsNarSchG das Landrasumt, untere Naturschutzbehikrdk,

zu benutzen sowie alıne zwingenden Grund Luftverunmini- | Befreiung erteilen.
gungen oder Erschütterungen zu verursachen:

19, zu düngen:
20. das Gebiet mit Fahrzeugen aller An zu befahren;
21. Pflanzenschutz- umd Schödlingsbekämpfungsminef einzuset-

zen sowie andere Chemikalien einzubringen:
22. zu baden sowie sich mit Booten oder Schwimmgeräten jeg-

E7
Anzeigepflicht

Schlden am Filchennaturdenkmaäl sind nach $ 53
‚SichsNatSchG von den Grumdstückseigentümern oder den Nut-
‚zungsberechtigten unverzüglich der unteren Namurschutzbehörde

Kcher Art auf dem Gewässer zu bewegen: ı unmittelbar oder über die Gemeindeverwaltumg anzuzeigen.
23. mu In.ange 43

35 Ordnungswidrigkeiten
Zulässige Handlungen Ordnungswideig im Sinne des $ 61 SächsNatSchG handelt, wer

‚8 4 gilt nich im F lächennaturdenkmalvorsätzlich oder fahrlässig eine der
1. f r  die o rdnungsgemäßeAusübung der Jagd mit der Maß- | nach $ 4 dieser Verördmung verbetenen Handlungen vornimmt. ©

abe. daß die Jagd mit Fallen unterbleibt;
2 für die umweltgerschie Ausübung der Forstwirtschaft mit +9

der Maßgabe, daß Inkrafttreten
= forstwinschaftl icheMaßnahmen vor Beginn mit der un- | Diese Verordnung tritt am Tage nach dem  Ablıuf der Aus-

teren Naturschutzbehörce abgestimmt werden; Jegungsfrist in Kraft,
=— nur eine Einzelbaumeninahme stattfindet;
— Keine Kahlıchläge VOrZeNoMMmeN werden;

3, für Schutz-, Überwachungs- und Pflezemaßnahmen, die von |

der uneren Nanmchutzbehönde oder der von Bw beauftrag- | Landratsamt Hohensteln-Ernstthal
on Stelle angeordnet oder zugelassen werden; Seifert

4. f r  die von der unteren Naturschutzbehörde angeördnete Landrat
oder zugelassene Beschilderung.

Hohenstein-Ernsithal, den 12. Oktober 1993

Verordnung
des. Landratsamtes Hohenstein-Ernstthal — untere Naturschutzbehörde—

über das Flächennaturdenkmal
„Zwergstrauchheide und Serpentinitsteinbrüche Kuhschnappel“

Vom 12, Oktober 1993
.

Aufgrund des 3 21 sowie des $ 20 Abs. 1 Nr. 3 des Sächsischen | bogenfäörmig einschließend, dam entlang der Waklkanıs am
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches ‘ nördlichen Fuß der Erhebung des Serpentinitsporms in Zatliche
Namurschutzgeseiz — SächsNatSchG) vom 16, Dezember 1992 ; Richtung bis zur Einmündung des Wakdweges, der direkt zum
(SächsCIVBL 5. 571) und unter Beachtung des 3 30 des Wald- ı Eisenbergweg führt. An dieser Steile weicht die Grenze des-
gesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächs WaldG) vom 10. April ı Flächennaturdenkmales von der (Grenze des Flurstückes 2270 ab,
19972 (SachsCVBI. 5. 137) sowie des 3 32 des Sächsischen Lan- Sie verläuft dann in südliche Richtung entlang des westlichen

Randes des oben genannıen Waldweges bis zur Einmündung des
desjegdgesetzes (SüchsLJagdG) vom 3, Mai 1991 (SächsGVBl. Waldweges. der bogenförmig In südwestliche Richrung vorbei

5. 67) wird verordnet: am Rand des östlichsten Steinbruches zum Eisenbergweg führt,
entlang des nordwestlichen Randes dieses Waklweges bis zur

41 Anbindung an den Eisenbergweg. Der Zufahnsweg von derErkläruog zum Flächennaturdenkmal ad  4

W . . Ernst-Schneller-Straße, der ein Teil des Flurstickes 2276 ist, i t
Die im $ 2 allher bezeichnete Fläche auf dem Cebiet der Ge- nicht B jteildes Flächennaturdenkmales.

ct denkmal fül . x (4) Die Gremzen des Flächennaurdenkmales sind in ziner Flur-
Das FI die Bezeichnung „Zwerg- kan des Landratsamtes Hohenstein-Ernschalvom 12, Oktober
strauchheide und Serpentinitsteinbrüche Kuhschnappel“, 1993 im Maßsmab 1 :5  000 und in einer Übersichtskarte des

Landratsamtes Hothenstein-Emstthal vom 12. Oktober 1993 Im
5? Maßstab 1:25  000 grün gekennzeichnet.

Schutzgegenstand Mußgebend für den Grenzverlauf ist die Karte im Maßstab
(1) Das Flächennaturdenkmalhat eine Größevon ca, 5 ha, 1:35 000. Die Karten sind Bestandteilder Verordnung.
(2) Das Flächennaturdenkmal umfaßt den größten Teil des Flur- * (6) Die Verordnung mit Karen wird gemäß 3 5] Abs. 3
suckes 2270 der Gemarkung Kuhschnappel, | SüchsNatSchG beim Landratsamt Hobenstein-Ersuthel, untere
(3) Die Grenze des Flächennäturdenkmales verläuft mit der‘ Maryrschutzbehörde, auf die Dauer von zwei Wochen beginnend.
Crenze des Flurstückes 227c entlang des nördlichen Randes des om achten Tag nach ihrer Verkündung im Sächsischen Gesetz-
Eisenbergweges in westliche Richtung, dann abbiegend in nord- und Verordnungsblatt, zur kostenlosen Einsicht durch jedermann
westliche Richtung entlang der Waldkanie zum südlichen Rand = während der Sprechzeiten Öffentlich ausgelegt.
der Zwergstrauchheide, diesem in westÄäche Richtung folgend
zum Südrand des westlichsten Steinbruches, diesen Steinbruch

”
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(6) Die Verordnung mit zwei Karten wird nach Ablauf der Aus-
legungsfrist bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt
Hohenstein-Ernsithal zur kostenlosen Einsicht durch jedermann
während der Dienststunden niedergelegt.

83
Schutzzweck

Wesemlicher Schutzzweck ist
1. die Sicherung, Erhaltung und Entwicklung des im Landkreis

seltenen Biotoptyps Zwergstrauchheide und der noch offe-
nen chemaligen Serpentinitsteintrüche sowie der Misch-
waldstruk turen.

2. die Sicherung und Erhaltung der in der Region seltenen
Pflanzengesellschaften mit den Standorten von gefährdeten
Pflanzenarten, insbesondere der Serpentin-Felsspalen-
gesellschaft sowie der Gesellschaften der Trockenstandorte,

3. die Sicherung und Erhaltung von Lebensgemeinschaften und
Lebensstätten von gefährdeten Tierarten,

4. die Erhaltung der naturgeschichtlich interessanten Gesteins-
aufschlüsse (Bronzitserpentinit},

5, die Erhaltung der aufgrund ihrer besonderen Art (mehrere
kleine Brüche mit hohlwegartigen Zugängen) bedeutsamen
Serpentinitsteinbrüche,

84
Verbote

(1) Im Flächennaturdenkmel sind alle Handlungen verboten. die
zu einer Zerstörung, Veränderung, Beschädigong, Beeinträchti-
gung oder nachhaltigen Störung des Flächennatundenkmals oder
seiner Bestandteile führen können.
(2) Insbesondere ist verboten:

1.bauliche Anlagen im Sinne der Lamdesbauordnung im der
Jeweils geltenden Fassung zu errichlen oder der Errichtung
gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen;

2. Straßen, Wege, Pfade. Steige und Plätze oder sonstige Ver-
kehrsanlagen anzulegen axier Anlapen dieser Art zu verän-
dem:

3. ober- und unterirdische Leitungen aller Art zu verlegen oder
zu verändern;

4,Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, Ablkagerun-
gen, Grabungen, Sprengungen xxder Hahrungen vorzumeh-
men oder die Badengestalt in sonstiger Weise zu verändern
Dies gulı besonders für die Serpentimisteinbrüche.

5. Abfälle, Biomasse, landwirtschaftliche Produkte, Holz ader
sonstige Maierialien und Gegenstände zwischen- oder end-
zulagem;

6.Plakate, Bild- oder Schriftiafeln aufzustellen oder anzubrin-
gen;

7,Pflanzen oder Pflanzemeile einzubringen, zu entnehmen, zu
beschädigen oder zu zerstören;

8,Tiere einzubringen, wikdlebenden Tieren nachzustellen, sie
mutwillig zu beunruhigen, sie zu Fangen, zu verletzen Oder
zu tölenn oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder son-
stige Brut-, Wohn- und Lebensstätten dieser Tiere zu entfer-
nen, zu beschädigen oder zu zers_mÖren:

9,Feuer anzumäachen, zu zellen, zu lagem, Wohnwagen, son-
stige Fahrzeuge Oder Verkaufsstände aufzustellen sowie
Erholungseinrichungen aller Art anzulegen;

10, zu reiten;
11, Maßnahmen vorzunehmen, die den Wasserhaushaltdes Ge-

bietes verändem;
12. Hunde frei laufen zu lassen;
13. die Art und den Umfang der bisherigen Grumdstücksnutzung

zu verändern;
14. Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen;
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15. das Gebier außerhalb der öffentlichen Wege zu betreten. und
zu begeben, ausgenommen sind Grundstückseigentümer und
deren Beaußfragie:

16. zu lärmen oder Tonübertragungs- oder Tonwiedergabegeräte
zu benutzen sowie ohne zwingenden Grund Luftverunreini-
gungen oder Erschümnerungen zu verursachen;

17. zu düngen:
18. das Gebiet mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;
19. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitiel einzuset-

zen sowie andere Chemikalien einzubringen;
20, Feuerwerkskörper in der Umgebung des Flächennatundenk-

malcs so abzubrennen. daß dadurch Zerstörungen wie zum
Beispiel Brände im Fiäichennaturdenkmal entziehen können.

55
Zulässige Handlungen

$ 4 gik nicht
1. für die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd mit der Maß-

gabe, daß die Jagd dem Schutzzweck dient und die Jagdmit
Fallen unterbleibi;

2. für die umweltgerechte Ausübung der Forstwirtschaft mit
der Maßgabe, daß
— die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung den Schutz-

zweck fördert;
— forstwirtschaftliche Malnahmen vor Beginn mit der un-

teren Nawrschutzbehörde absestimmt werden:
— nur eine Einzelbaumentnahme stattfindet:
= keine Kahlschläge vorgenommen werden;

3. für Schutz-, Überwachungs- und Pflegemaßnahmen, die von
der unteren Naturschutzbehörde oder der von ihr beauftrag-
ten Stelle angeordnel oder zugelassen werden;

4. für die von der unteren Naturschutzbehörde angeordnete
oder zugelassene Beschilderung.

#6
Befreiung

Von den Vorschriften dieser Verordnung kann nach $& 53
SächsNatSchGdas Landratsamt, untere Naturschutzbehörde,Be-
freiung erteilen,

37
Anteigepflicht

Schäden am Flächennatundenkoml sid nach 535
SüchsNatSchG von dem Grundstückseigentümem oder den
Nutzungsberechtigten unverzüglich der unteren Naturschutz-
behörde unmittelbar oder über die Gemeindeverwahung anzu-
zeigen.

48
Ordnungswidrigkeiten '

Ordnungswidr igim Sinne des $ 61Abs .1Nr. 1 SächsN:
handelt. wer im Flächennaturdenkmal vorsätzlich oder fahrlässig
eine der nach $ 4 dieser Verordnung verbotenen Handlungen
vornimmt.

429
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach dem Ab lau fder Aus-
Tegungsfrist in Kraft,

Hohenstein-Emstihal, den 12. Oktober 1993
Landratsamt Hobenstein-Ernstihal
Seifert
Landrat


